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MEDIENINFORMATION
Wien, 14. April 2009
ab heute Sanierungsscheck für thermische Sanierung 
· Konjunkturpaket II stellt Fördermittel von 50 Millionen Euro für Private zur Verfügung
· Bausparkassen übernehmen kommunikation und Abwicklung mit dem Kunden
Im Konjunkturpaket II der Bundesregierung nimmt die Ankurbelung der Bauwirtschaft durch die Förderung der thermischen Sanierung einen hohen Stellenwert ein. Hier wird für alle Beteiligten eine Win-Win-Win-Situation geschaffen. Die privaten Haushalte profitieren von deutlich geringeren Energiekosten, die Bauwirtschaft von arbeitsintensiven Aufträgen, die wiederum einen positiven Einfluss auf die Beschäftigungslage haben werden. Darüber hinaus schont der geringere CO2-Ausstoß der privaten Haushalte nachhaltig die Umwelt und trägt zur Erreichung der Klimaschutzziele bei.
SanierungsScheck im Detail
Mit heutigem Datum liegt in allen Bausparkassen und deren Vertriebspartnern der Förderantrag zur thermischen Sanierung auf. Diese Bundesförderung unterstützt zusätzlich zu den jeweiligen Landesförderungen Maßnahmen der Sanierung wie die Dämmung der Außenwände, der obersten bzw. untersten Geschoßdecke, die Sanierung oder den Tausch der Fenster und Außentüren sowie die Umstellung bestehender Wärmeerzeugungssysteme. Darunter sind folgende Schritte zu verstehen: die Einbindung einer thermischen Solaranlage in das bestehende Heizsystem, der Umstieg auf Holzzentralheizungsgeräte, der Einbau von Wärmepumpen sowie der Umstieg auf einen Erdgas-Brennwertkessel. 

Mindestens 10.000 Haushalte sollen davon profitieren. Die Förderung läuft von 14. April 2009 bis 31. Dezember 2010 oder solange, bis die reservierten 50 Millionen Euro vergeben sind. Bei großem Interesse ist eine Aufstockung der Fördermillionen nicht ganz auszuschließen.
Die Förderung erfolgt als einmaliger, nicht rückzahlbarer Zuschuss in der Höhe von 20 % der Investitionssumme mit einer maximalen Höhe von 5.000,- Euro. Die baulichen Maßnahmen dürfen zum Zeitpunkt der Einreichung des Förderansuchens noch nicht begonnen sein. Die Bausparkassen übernehmen die Einreichung gemeinsam mit dem Förderungswerber. Einige Tage nach Antragstellung erhalten die Kunden die Bestätigung über den Eingang des Förderantrages. Jetzt kann der Förderungswerber auf eigenes Risiko mit der Umsetzung der Maßnahmen beginnen. Innerhalb von 1 bis 2 Monaten bekommt der Kunde die genehmigte Förderzusage. Gegen Nachweis der tatsächlichen Umsetzung wird dann der Zuschuss zu den thermischen Sanierungsmaßnahmen als einmaliger Betrag ausbezahlt.

Pro Person und pro Objekt kann nur ein Förderantrag gestellt werden. Gefördert werden Immobilien mit Baubewilligung bis 31. Dezember 1998. Dazu zählen Ein- und Zweifamilienhäuser und Einzelwohnungen im mehrgeschossigen Wohnbau, wobei hier nur Maßnahmen, die einzelne Wohnungen betreffen, förderbar sind.
Bausparkassen sind Ansprechpartner 
„Die österreichischen Bausparkassen haben ausreichende Kenntnisse in der effizienten Abwicklung staatlicher Förderungen für eine große Anzahl von Bausparerinnen und Bausparern“, hält KR Erich Hackl, Generaldirektor der ABV, fest. „Es ist uns stets ein Anliegen, günstiges Geld für wohnungswirtschaftliche Maßnahmen auf breiter Basis, möglichst unbürokratisch zur Verfügung zu stellen.“
Da Bausparkassen seit Jahrzehnten Erfahrung mit der Kontrolle und Weiterleitung staatlicher Fördermittel im Bereich wohnungswirtschaftlicher Maßnahmen haben, wurden sie mit dem Kundenkontakt, der unterstützenden Abwicklung und der Weitergabe des SanierungsSchecks betraut. Zudem haben in vielen Fällen die Bausparkassen bereits die Errichtung des Eigenheims finanziert; es besteht daher ein langjähriges geschäftliches Vertrauensverhältnis zu den Eigentümern der Häuser,  die so leichter erreicht werden können. Nicht zuletzt bieten die Bausparkassen durch ihre Einbindung in die jeweiligen Banksektoren ein umfassendes Netz für Information und Kommunikation mit den Kunden zur Abwicklung der Förderung an.
„Der SanierungsScheck trägt dazu bei, den stetig steigenden Energiekosten Einhalt zu gebieten, die staatliche Förderung kommt – im Gegensatz zum Kauf von CO2-Zertifikaten direkt der österreichischen Wirtschaft zugute, schafft und sichert Arbeitsplätze im Inland und leistet einen wesentlichen Beitrag zur CO2-Reduktion: allein durch die vorgesehenen 50 Millionen Euro wird die Sanierungsrate in der privaten Wohnungswirtschaft von 1 % auf 2 % verdoppelt“, unterstreicht Dr. Josef Schmidinger, Generaldirektor der s Bausparkasse und derzeit Vorsitzender des Arbeitsforums österreichischer Bausparkassen, die Richtigkeit der Maßnahme.
Abwicklung der Förderung
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Antragstellung bei den Bausparkassen und deren Vertriebspartnern

Förderungsantrag (Kopie) ausgefüllt und unterfertigt,

Kostenvoranschläge (Kopie) von befugten Unternehmern,

nur Materialankauf nicht förderbar,

amtlicher Lichtbildausweis (Kopie), 


kann mittels Legitimierung durch Bankberater ersetzt werden,

Beiblatt zum Energieausweis (Kopie), ausgefüllt von befugtem EAW-Ersteller,

Rechnung des Energieausweises (Kopie), 


Ausstellungsdatum maximal 12 Monate vor Antragstellung,
Zertifikat des Energiesparverbandes ist kein Ersatz für den Energieausweis (OÖ, Stmk, Tirol, VBG, Kärnten).

[image: image2.wmf]Schritt 2
Prüfung auf Vollständigkeit und Weiterleitung an die Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC) durch Bausparkassen
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Bestätigung der Förderungsantragstellung 

Ab diesem Zeitpunkt kann der Antragsteller mit der Umsetzung der Maßnahmen beginnen.

Innerhalb von ca. 1 bis 2 Monaten erhält der Kunde die genehmigte Förderzusage (Fördervertrag)
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SanierungsScheck Endabrechnung

Innerhalb von 12 Monaten (letzter Termin 31.12.2011) ab genehmigter Förderzusage (Fördervertrag) sind folgende Unterlagen, an die Bausparkassen zu übermitteln:
Endabrechnungsblatt ausgefüllt und unterfertigt
Rechnungen + Zahlungsbelege 

datiert ab bestätigter Förderungsantragstellung, 
lautend auf Antragsteller, 
können aus dem EU-Ausland sein
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Prüfung auf Vollständigkeit und Weiterleitung an die Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC) durch Bausparkassen
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nach inhaltlicher Prüfung des Förderungsantrages + Endabrechungsunterlagen durch KPC
Auszahlung auf ein beliebiges Konto des Antragstellers

Rückfragen an:

s Bausparkasse, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Charlotte Harrer, Tel. 050100 DW 29326, Telefax: 0501009 – 29326

E-mail: charlotte.harrer@sbausparkasse.co.at
Diesen Text können Sie auch auf unserer Homepage unter www.aoeb.at abrufen
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